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Anhang 1 zu Nutzungsbestimmungen 

Räumlichkeiten Gemeindezentrum Bäramsle 

  

  Nutzungsgebühren    

Für die Gemeinde tätige Behörden, ortsansässige Vereine und Parteien nutzen die 

Räumlichkeiten für nicht kommerzielle Zwecke unentgeltlich. Für kommerzielle Zwecke 

gelten die Tarife gemäss Tabelle. 

Bei ortsansässigen Privatpersonen und Gruppierungen werden je nach kommerziellem oder 

nichtkommerziellem Charakter der Veranstaltung unterschiedliche Gebühren erhoben:  

 Räumlichkeiten Ortsansässige (Franken)  

inkl. Übergabe, 

Abgabe  

nicht kommerziell  kommerziell  

Saal inkl. Toiletten 

Rebenstrasse 31 

 150.-  

  

350.-  

Küche und Multi-

funktionsraum 3 

Nur zusammen mit 

Saal mietbar 

 100.-   250.-  

Mobiliar  Inkl.  Inkl.  

Instruktion zum 

Transport Mobiliar  

 Inkl.  Inkl. 

Mithilfe / 

Zusatzaufwand  

Gemeindepersonal 

 

CHF 95.-/Stunde nur nach Absprache 

und Verfügbarkeit 

  

Die Tarife gelten für einen Tag.  

Im Einzelfall bestimmt der Gemeinderat abschliessend über die Erhebung der Gebühren. 

Definition: Nicht kommerziell siehe Nutzungsbestimmungen §5 

 

 


